
Quellensteuer

Die Quellensteuer gilt für ausländische Personen (mit Wohnsitz im Kanton Zürich oder im Ausland),

die eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben. Der Quellensteuerabzug durch den jeweiligen

Arbeitgeber ersetzt die ordentliche Veranlagung. Von diesem Verfahren ausgenommen sind Personen

mit Niederlassungsbewilligung C, sowie jene welche ordentlich veranlagt werden.

Auf der Webseite des Kantonalen Steueramtes finden Sie weitere Informationen, Merkblätter und

Formulare zum Thema Quellensteuern.

Zur Einstufung des anwendbaren Tarifes steht Ihnen ein Tarifrechner sowie für weitere Fragen das

Kantonale Steueramt Zürich zur Verfügung.

Zuständige Abteilung

Steuern

https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/quellensteuer/Quellensteuerpflichtige-Personen.html
https://www.services.zh.ch/app/quest/tarifrechner/index.html
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/quellensteuer/Quellensteuerpflichtige-Personen.html
https://www.nuerensdorf.ch/verwaltung/verwaltungsstellen/finanzabteilung/steuern.html/27/unit/23

